
Die Straßenverkehrsbehörde 
im Land ratsamt Fürstenfeld
bruck

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die nachfolgenden Stichworte dienen Ihnen 
als Überblick und Organisationshilfen zu den 
vielfältigen Aufgaben der Straßenverkehrs
behörde im Landratsamt Fürstenfeldbruck. 
Gerne stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für Ihre Fragen zur Verfügung.
Vor einem Telefonat oder Besuch ist es in 
vielen Fällen hilfreich, sich unterwww.lra-ffb.de 
zu informieren.
Hier erfahren Sie gleich, welche Unterlagen Sie 
z.B. für Anträge benötigen. Auch finden Sie dort 
entsprechende Formulare zum Ausdrucken.

Ihre
Straßenverkehrsbehörde

Aufgaben:
• Örtliche Verkehrssicherheitsbeauftragte
• Vollzug der Straßenverkehrsordnung
• Verkehrsrechtliche Anordnungen für Bundes-, 

Staats- und Kreisstraßen

Ansprechpartnerin:
Frau Stelzer
Tel. 08141 519-226
strassenverkehrsbehoerde@lra-ffb.de

Aufgaben:
• Erlaubnisse und Genehmigungen für 

Schwertransporte
• Vollzug des Bayerischen Straßen- und 

Wegegesetzes
• Fahrwegbestimmung im Rahmen der Gefahr

gutverordnung
• Vollzug des Bayerischen Rettungsdienst

gesetzes
• Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für 

Kranken- und Rettungswagen für die Landkreise 
Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, 
Starnberg und Dachau

Ansprechpartner:
Herr Hermann
Tel. 08141 519-964
martin.hermann@lra-ffb.de

Aufgaben:
• Vollzug der Straßenverkehrs

ordnung
• Veranstaltungen auf öffentlichem 

Verkehrsgrund der Bundes-, 
Staats- und Kreisstraßen

• Personenbeförderungsrecht
• Genehmigungs- und Aufsichts

behörde für Taxi- und Miet
wagenunternehmen

Ansprech Partnerin:
Frau Nießner
Tel. 08141 519-971
claudia.niessner@lra-ffb.de

Aufgaben:
• Erlaubnisse für den gewerblichen 

Güterkraftverkehr und EU- 
Lizenzen

• Ausnahmegenehmigungen vom 
Sonn-/Feiertagsfahrverbot und 
der Ferienreiseverordnung

• Zustimmungen zu Schwertrans
porten

Ansprechpartnerin:
Frau Jais
Tel. 08141 519-961
danja.jais@lra-ffb.de



Aufgaben:

• Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen 
wegen unerlaubter Sondernutzung 
auf gewidmetem Verkehrsgrund nach 
dem Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetz

• Kraftfahrzeugverwertungsanträge
• Unzulässige Werbeanlagen auf 

Bundes-, Staats- und Kreisstraßen
• Ausnahmegenehmigungen von der 

Straßenverkehrsordnung: Kindersitze, 
Parkverbote, gesperrte Straßen, Ozon, 
Handwerker und Soziale Dienste

• Vorladungen zum Verkehrsunterricht

Ansprechpartnerin:
Frau Hirt
Tel. 08141 519-218
jennifer.hirt@lra-ffb.de

Aufgaben:
• Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnun

gen für Baustellen an Bundes-, Staats
und Kreisstraßen

Ansprechpartnerin:
Frau Mangel
Tel. 08141 519-962
erika.mangel@lra-ffb.de

Sie erreichen die

Straßenverkehrsbehörde im 
Landratsamt Fürstenfeldbruck

Münchner Str. 34 
82256 Fürstenfeldbruck

mit der S- und Regionalbahn, 
Haltestelle Bahnhof Fürstenfeldbruck 

und den Buslinien 815, 825, 839, 840, 862, 
Haltestelle Landratsamt 

862 Haltestelle Deichensteg

Ansprechpartner: 
siehe Innenseite

und/oder

Tel. 08141 519-226 
Fax: 08141 519-963 

strassenverkehrsbehoerde@lra-ffb.de

Montag bis Freitag 
8 bis 12 Uhr

und nach Terminvereinbarung
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